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TEXTLÏCHE FISTSETZUNGEN

zu dem Bebauungsplan "Bränke'lt und Hartwies" in der Ortsgemeinde Jettenbach

Rechtsgrundlagen für die pìanungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sind
das Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Landesbauordnung (LBau0) und der
Baunutzungsverordnung (BaUNVO) in der ab o1.07.87 gijltigen Fassung.

1 . Pl anunqsrechtl iche Festsetzunqen

1 .1 Art und Maß der bau'lichen Nutzung
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1.2 überbaubare Grundstücksflächen

1 .3 Stel lung der bau'lichen Anìagen

1.4 Aufschüttungen und Abgrabungen
- Du'ldungen -

1 .5 Gebäudehöhen

1.6 Grünordnerische Maßnahmen

a) Ausnahmen sind a'lìgemein zugeìassen.

b) Untergeordnete Nebenanlagen und Ein-.
richtungen sind bis maximal 50 m2 zuge-
I assen.

Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der
Baugrenzen zulässìg

a) Die im Bebauungsplan dargestellten
Hauptfirstrichtungen sind zwingend.

b) Die Firstrichtung der Garagen 'ist
parai lel zur Straße vorgeschrieben.

Im Zuge des Straßenbaues kommen teilweise
Böschungsflächen auf die l^lohnbaugrund-
stücke zu 1 iegen

Die Gebäude dürfen eine Höhe von 6 ,75 m.
njcht überschreiten, bezogen auf OKF UG
bis 0K Fußpfette -siehe schematischen
Querschnitt-. Vorstehendes giìt nicht
für Garagen.

a) Uffentliche Grünflächen
In dem Straßenraum ist ein Straßenbe-
gle'itgrün vorgesehen mit Bodendeckern,
wie Schneebeere,. Fingerkraut und .Jo-
hanniskraut bis zu einer maximalen Höhe
von 50 cm. Die Baumpfianzungen in dem
Straßenraum sind als hochstämmige Bäume,
wie Spitzahorn, Linde, Esche sowie
Obstbäume vorgesehen.

Für die größeren öffentlichen Grünfläche.n
innerhalb des Baugebietes sind Detaij-
p'lanungen erforderlich. Die Pfìanzungen
sind hier mit standortgerechten Gehölzen
vorgesehen.

b) Private Grünflächen
Zu dem freien Feld bzw. zu der bebauten
Orts'lage sind private Pflanzungen gemäß
Planung vorzunehmen in Form von z.B.
hlildobst, Traubeneiche, Buche, Obst-
bäumen sowie einer Z-reihigen Bepflanzung
mit Pfaffenhütchen, Haselnuß und Hart-
riegeì in einem Pflanzabstand von
1 Stück/m.

Die hochstämmigen Bäume an der
Planstraße B bzw. an dem Fußweg sind
entsprechend der öffentlichen Baumart
vorzunehmen.

Die Vorgärten sind mit heimischen Pflanz
gärtnerisch zu gestaìten und dürfen nicht
a1s Nutzgärten angeìegt werden.
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1 . 7 Hauswasserversorgung

2. Bauordnungsrechtl iche Festsetzunqen

2.1 Dachformen

Bei den im Planteil dargestellten Grundr
stücken kann auf Grund der Höhendifferenz
zwischen Standort HB und geplanten EG-
Höhen nur ej.n hydraul ischer l4indestdruck
von 2 bar ärreicht werden. Um die Druckver-
luste 'in der Hausinstallatjon so gering
wie möglich zu ha]ten, so]lte die Rohr-
'installation nach DVGþl-ArbeitSblatt be-
messen und auf den Einbau von Druckspü'lern
und druckabhängig gesteue¡lq¡ Ggräten ver-
2ichtet wérden. Bei Ausbau des 0berge-
schosses wird der Einbau einer Hausdruck-
erhöhungsanìage erforderl ich.

Es sind Sattel- und l^lalmdächer zulässig,
wobei bei kubischen Baukörpern Sattel-
dächer zu bevorzuqen sind. þJinke'lbauten
sollten mit l^la'lmdächenn ausgeführt werden.
Díe Dachformen für dìe Garagen als Satièj-
dächer mit Traufstellung 2ur Straße sind
in der Neigung dem Hauptbaukörper anzu-
passen

Bergseitig der Planstraße A sind aus Ge-
ländeverhältnissen (bei starkem Gelände-
einschn'itt) ausnahmsweise auch. Flachdächer
für Garagen zulässig.
Dachaufbauten sind zulässig. Gauben sind
a'ls untergeordneter Baukörper in die
Dachfläche einzugf iedern bis zu einer
Länge von 2/3 der Trauf.länge. Bei Aus-
nutzung der zulässigen Gesamtlänge sind
die Gauben ¿u gì iedern, d.h. ke'ine zu-
sammenhängende Gaubenlänge. hleiterhin
dürfen d'ie Gauben die Traufe und den First
nicht unterbrechen und müssen von dem
Ortgang einen Abstand von m'ind 1,20 m

haben.

E'in Dachf I ächenversatz an dem G jebel i st,
wie die Skizze zeigt, zulässig

Die Bauwerke sind mit Z'iegel einzudecken,
Farbe rot bzw. rotbraun.
a) Die Höhenlage der l^lohngebäude (EG-Höhe)

jst in der Straßenplanung festgelegt.
b) Die Garagen talseitig der Erschließungs-

straße können bis 20 cm (OfF) ijber der
Straßenhöhe liegen. Beidseitig der Er-
schl ießungsstraße sind die Fußboden-
höhen so hoch zu legen, daß eine ver-
kehrsgerechte Zufahrt sìchergesteì I t
ist und nach l4öglichkeit das Gebäu'de
mit einem Satteldach versehen werden
kann.
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2.2 Dachaufbauten

n
2.3 Dacheindeckung

2.4 Höhen'lage der baulichen Anlagen
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2.5 Tufahrten, und'Grundsti;ickseinfrieduns .) 
Ëî:.:;;"!;jfth.lï: 

.tne Zufahrt semäii

b.) Eine straßenseitige Grundstücksein-
friedung' mit Mauer und Zaun ist n'icht

'statthaft. Das Gleiche gilt für die
seitliche Einfriedung bis auf die Haus-
f'lucht. llenn in diesen Bere'ichen eine
Grundstücksabgrenzung errichtet werden
.soìlte, kann dies in Form einer Hecke

. erfoìgen. :

__.. - \*,-._-.--- -- --
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'uünschenswert 
: 
i¡ï:il|::o:oil."ili i:f; ¿,
bìs zu einer max'imalen
Höhe von 1,5o m.

l^leiterhin statthaft, jedoch nicht
empfeh'lenswert: Geschlossene Hecke wie

Lìguster, Hainbuche,
Berberitze oder ähnl'iches
bis zu eine.r max'imalen
Höhe von 1,oo m.

c) Mü'llboxen an der Straße in Verbindung
mit der Einfriedung sind nicht statthaft.

d) Feste Sockel bis zu einer maximalen Höhe
von 60 cm liber 0K Straße sind nur dort
zuìässig, wo eine Böschungsfiäche mit
einer Neigung von I : 1,5 hìnter die
vordere Baugrenze zu f iegen kommt. Auch
in diesem Bereich ist auf feste Einfrie-
dungen weitestgehend zu verzichten.
Die farbliche Behand'lung der Mauern ist
entsprechend Punkt 2.6 vorzunehnien.
Bei Verblendungen sind nur Sandsteine
zuì äss i g

e) Im Bereich der Grundstückszufahrten und
-zugänge sjnd, soweit erforderlich, S'bü:bz

mauern als Flügelmauern statthaft. Die
farbl iche Behand'lung bzw. Verblendung
'ist entsprechend der straßenseit'igen
E'infriedung vorzunehmen.

Verblendungen mit Keram'ik- und Kunststoff-
platten s'ind untensagt. Die Gebäude sind
vorwìegend zu verputzen. Grelje Farbtöne
sind untersagt.
Ais Empfehlung: Pastel'ltöne bzw. erdgebun-

dene Farbtöne.
Tei lverkl eidungen wie Giebel dreiecke,
Traufe, Ortgang und Gauben mit Asbest-
zementplatten sinci statthaft. Die Flächen
sind farblich den Wand- bzw. Dachflächen
anzupassen.
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2.6 Außere Gestaltung
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...,,,.....Ã..........Ausfertigung
Anzeige gem. S 11 Abs. 3 BaUGB

Es bestehen keine Rechtsbedenken
Az.z 6.4/6.!.e.:. .!.5 . .:19.T.ç/!).ç'. /.. .ç.

Kusel, äen ... .o :.11..

lm Auftrag
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